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PSYCHOTHERAPIE AUF ÄRZTLICHE ANORDNUNG: 
INFORMATIONEN FÜR ANORDNENDE FACHPERSONEN 

Ab dem 1. Juli 2022 können psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, welche die 
eidgenössischen Anforderungen erfüllen und eine kantonale Zulassung haben, auf Grundlage einer vor-
herigen ärztlichen Anordnung ihre Tätigkeit selbständig ausüben und ihre Leistungen über die  Grund-
versicherung abrechnen. Dieses neue System soll Patientinnen und Patienten den Zugang zur Gesund-
heitsversorgung erleichtern und die interprofessionelle Zusammenarbeit fördern. 

Arbeiten Sie in Ihrer Praxis regelmässig mit psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten zusammen oder würden dies gern häufiger tun? Dann ist dieses neue Modell genau das Rich-
tige für Sie. 

Wie ist bei der Anordnung einer Psychotherapie vorzugehen? 

Das Modell der ärztlich angeordneten Psychotherapie verbindet medizinische und psychotherapeuti-
sche Behandlungen zwischen den behandelnden Personen in einem klar definierten Prozess, der auch 
die Kommunikation während der gesamten Psychotherapie regelt. 

Bei der Einführung des Modells werden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eng mit ärztli-
chen Fachpersonen zusammenarbeiten, sowohl im Hinblick auf die Indikation als auch auf das admi-
nistrative Vorgehen. 

Wer kann Anordnungen ausstellen? 

Die reguläre Anordnungsbefugnis ist beschränkt auf Fachärztinnen und Fachärzte für Allgemeinmedi-
zin,  für psychosomatische Medizin sowie auf Psychiaterinnen und Psychiater. 

Kriseninterventionen oder Kurztherapien für Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen, 
bei Neudiagnose oder bei einer lebensbedrohlichen Situation können einmalig für maximal 10 Sitzun-
gen durch jede Person mit einem Facharzttitel – aus allen medizinischen Fachrichtungen – angeordnet 
werden. 

Wie sieht der Ablauf aus? 

Gemäss Verordnung können 15 Psychotherapiesitzungen angeordnet werden. Zwischen der anordnen-
den ärztlichen und der ausführenden psychotherapeutischen Fachperson findet ein Informationsaus-
tausch in Bezug auf eine mögliche Anordnung von weiteren 15 Sitzungen statt. 

Nach 30 Sitzungen ist die Konsultation eines Psychiaters oder einer Psychiaterin erforderlich, um über 
die Fortsetzung der Psychotherapie zu entscheiden. Die psychiatrische Fachperson erstellt eine Fallbe-
urteilung zuhanden der anordnenden Fachperson, die ihrerseits der Versicherung einen Bericht mit der 
psychiatrischen Beurteilung vorlegt, damit die Fortsetzung der Kostenübernahme durch die Grundver-
sicherung genehmigt werden kann. 

Das folgende Schema veranschaulicht die verschiedenen Anwendungsfälle: 
 

Ziel einer psychotherapeutischen Behandlung 

Ziel einer in diesem Rahmen durchgeführten Psychotherapie ist die Behandlung einer psychischen Stö-
rung und die Beseitigung oder Linderung von beeinträchtigenden Symptomen, die Wiederherstellung 
des psychischen Gleichgewichts und die Steigerung der Lebensqualität. 
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Psychische Störungen können auch bei Kindern und Jugendlichen auftreten. Sie können die emotionale 
und kognitive Entwicklung beeinträchtigen. Sie können zudem erhebliche Auswirkungen auf die Fähig-
keit haben, die Anforderungen des täglichen Lebens zu meistern und zwischenmenschliche Beziehun-
gen zu pflegen. Diese Schwierigkeiten können schwerwiegende Folgen in der Schule und am Arbeits-
platz haben und auch das Umfeld betreffen. 

Wirksamkeit der Psychotherapie 

Internationale Klassifikationssysteme wie die Internationale Klassifikation der Krankheiten und ver-
wandter Gesundheitsprobleme (ICD-11) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder das Diagnosti-
sche und statistische Manual psychischer Störungen (DSM-5) der Amerikanischen Psychiatrischen Fach-
gesellschaft (APA) definieren klar, was als psychische Krankheit oder Störung anerkannt wird. 

Die Wirksamkeit von Psychotherapie ist wissenschaftlich belegt und anerkannt (APA, Recognition of 
Psychotherapy Effectiveness, Psychotherapy, 2013; Despland et al. L'évaluation des psychothérapies, 
Lavoisier 2018). Damit entspricht sie in den meisten klinischen Situationen den Anforderungen des 
KVG, insbesondere Artikel 32, Abs. 1. 

Wann wird eine Psychotherapie angeordnet?  

Die Indikation für eine Psychotherapie besteht bei den meisten psychischen Störungen, die durch die 
Mehrheit der behandelnden Fachpersonen erkannt werden. Manchmal manifestieren sich die Störun-
gen deutlich, aber sie können sich auch indirekt, mit sehr unterschiedlichen Symptomen (insbesondere 
somatischen Beschwerden) äussern, wobei die zugrunde liegende Störung schwer zu diagnostizieren 
sein kann. Auch funktionelle Störungen (Schlaf, Ernährung) können Anzeichen einer komplexeren psy-
chischen Erkrankung sein. 

Bei Kindern und Jugendlichen können auffällige Störungen (z. B. Schlaf- und Verhaltensstörungen, Be-
ziehungsprobleme und Lernschwierigkeiten) mit Entwicklungsproblemen einhergehen, aber auch als 
Reaktion auf eine psychische Störung bei einem oder mehreren Familienmitgliedern auftreten oder 
Ausdruck eines allgemeinen familiären Ungleichgewichts sein. 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen über das Anordnungsmodell finden Sie auf der Webseite der Föderation der 
Schweizer Psychologinnen und Psychologen und auf der Website des BAG: 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-
leistungen-tarife/Nicht-aerztliche-Leistungen/neuregelung-der-psychologischen-psychotherapie-ab-1-
juli-2022.html 

 

 

 

 



 

  
 

Anordnung psychologische Psychotherapie 

*Pflichtfelder 

PatientIn  

Name*  

Vorname*  

Geburtsdatum                             Geschlecht 

Versicherung*  

Nr. Versiche-
rung* 

 

Strasse*  

PLZ/Ort*  

Telefon*  

 

 

PsychotherapeutIn/Spital/Organisationen 

Name/Institu-
tion 

 

ZSR oder GLN  

Adresse  

Behandlungs-
grund* 

☐ Krankheit 

☐ Unfall 

☐ IV/MV 

☐ ___________________________________ 

 

Anordnung*  

Anordnung 1 ☐ Psychotherapie (max. 15 Sitzun-
gen) 

☐ Krisenintervention/Kurzthera-
pie (max. 10 Sitzungen) 

Es darf nur 1 Kästchen angekreuzt 
werden. 

Anordnung 2 ☐ Psychotherapie (max. 15 Sitzun-
gen) 

 

 ☐ Behandlung nach 30 Sitzungen   

 
 

Behandlung  

Anmerkungen 
zur Behandlung 

 

 

Anordnende/r 
Ärztin/Arzt 

 

Name*  

Telefon*  

E-Mail  

ZSR oder GLN*  

Adresse*  

 

Datum*  

Unterschrift*  

 


